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Berufstätigkeit und Pflege besser vereinbaren
Mit dem Inkrafttreten des Familienpflegezeitgesetzes (FPfZG) ab 1. Januar 2012 soll die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf verbessert werden. Personen, die zeitweilig bei der Pflege von Angehörigen aktiv werden, sind finanziell besser abgesichert. Pflege soll nicht mehr Arbeitslosigkeit nach sich ziehen. Im Zeitalter mangelnder Arbeitskräfte sollen Mitarbeiter gehalten, aber gleichzeitig familiäre Verpflichtungen wahrgenommen werden. Außerdem soll mit dem Gesetz ein zukünftig verringerter Rentenanspruch der heute berufstätigen, pflegenden Familienangehörigen vermieden werden.

Die Koordination liegt beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Referat 405 in Köln. 

Das seit 2008 existierende Pflegezeitgesetz (PflegeZG) besteht fort.
Die Ansprüche beider Gesetze werden aus Sicht von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Vergleich betrachtet. Im konkreten Fall sollten Sie sich mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt beraten. Es gibt im Einzelfall darüber hinausgehende Bestimmungen.
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Grundvoraussetzung beider Gesetze ist, dass der Familienangehörige zu Hause versorgt wird. Das kann sowohl in der Wohnung des Pflegebedürftigen als auch im Haushalt der pflegenden Angehörigen erfolgen. 
Als naher Angehöriger nach beiden Gesetzen sind zu verstehen:

· Großeltern, Eltern, Schwiegereltern,

· Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft, Geschwister,
· Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder.

Außerdem muss der Familienangehörige pflegebedürftig nach §§ 14 und 15 SGB XI sein oder die Voraussetzungen voraussichtlich erfüllen. Das heißt, es muss eine Pflegestufe bewilligt oder wenigstens beantragt sein. 

Für Personen, die ausschließlich über eine eingeschränkte Alltagskompetenz verfügen, kann kein Antrag auf Pflegezeit gestellt werden.
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Welche Möglichkeiten der Freistellung gibt es?
1. Der Arbeitnehmer kann in einer akuten Situation bis zu 10 Arbeitstagen der Arbeit fernbleiben. Diese Zeit soll der Organisation einer bedarfsgerechten Pflege dienen. Der Arbeitnehmer hat das Fernbleiben gegenüber dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. Der Arbeitgeber kann eine ärztliche Bescheinigung über die Erforderlichkeit der Pflegeorganisation verlangen. Diese Freistellung gilt unabhängig der Betriebsgröße. Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf Freistellung. Grundlage ist der § 2 PflegeZG. Sofern der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist, gilt diese auch in den 10 Arbeitstagen. 
2. Eine längerfristige vollständige oder teilweise Freistellung von der Arbeit ohne Entgelt regelt das Pflegezeitgesetz.

3. Eine teilweise Freistellung von der Arbeit mit Entgelt regelt das Familienpflegezeitgesetz.

Hat der Arbeitnehmer ein Recht auf Freistellung?
Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf die Freistellung für die 10 Arbeitstage. 
Eine darüber hinausgehende Gewährung von Pflegezeit liegt im Ermessen des Arbeitgebers. Bei der unentgeltlichen Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz muss ein Arbeitgeber mit mehr als 15 Beschäftigten die Pflegezeit gewähren. 
Für die Familienpflegezeit gibt es diese Grenze nicht. Die Gewährung liegt vollständig im Ermessen des Arbeitgebers. 
Allerdings führt der Gleichbehandlungsgrundsatz zu einem einheitlichen Vorgehen des Arbeitgebers gegenüber allen Arbeitnehmern.
Wie lange ist die Pflegezeit?  
Bei der unentgeltlichen Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz kann eine Freistellung für maximal 6 Monate beantragt werden (siehe § 4 PflegeZG). Diese gilt einmalig für einen pflegebedürftigen Angehörigen. Es kann auch ein kürzerer Zeitraum beantragt und bewilligt werden. Ergibt sich am Laufe des Bewilligungszeitraums die Notwendigkeit einer Ausweitung auf die 6 Monate, muss erneut ein Antrag gestellt werden. Der Arbeitgeber kann der nachträglichen Verlängerung bis zu 6 Monaten zustimmen.

Die Familienpflegezeit kann längstens für 24 Monate gewährt werden (siehe § 2 FPfZG). Innerhalb der Zeit kommt der Arbeitnehmer teilweise seiner Arbeitsverpflichtung nach. Nach Auslaufen der Familienpflegezeit werden die Minusstunden ausgeglichen. Dieser Ausgleichszeitraum wird als Nachpflegephase bezeichnet. 
Anders als beim Pflegezeitgesetz kann nach dem Ausgleich für den gleichen Angehörigen erneut Familienpflegezeit beantragt werden.  
Was muss bei der Antragstellung von Pflegezeit beachtet werden?
Der Antrag ist grundsätzlich beim Arbeitgeber zu stellen.
Bei der Inanspruchnahme von Pflegezeit hat der Arbeitnehmer spätestens 10 Arbeitstage vor Beginn seinen Antrag schriftlich einzureichen. Er hat zu erklären, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang er von der Arbeit freigestellt werden möchte. Der Beschäftigte hat einen Nachweis der Pflegebedürftigkeit bzw. der vermutlichen Pflegebedürftigkeit des Angehörigen durch die Pflegekasse zu erbringen (siehe § 3 PflegeZG). 
Möchte der Arbeitnehmer eine teilweise Pflegezeit in Anspruch nehmen, also die Arbeitszeit unentgeltlich verringern oder anders als bisher verteilen, bedarf das bei Bewilligung einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Bei der Familienpflegezeit ist die Antragstellung analog. 
Allerdings schließen hier Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer eine schriftliche Vereinbarung über die Arbeitszeit und den Ausgleich des Arbeitsentgeltes (siehe § 3 (1) FPfZG) in der Nachpflegephase. 
Ein Muster für diese Vereinbarung hat das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zur Verfügung gestellt.
Wie hoch ist die wöchentliche Arbeitszeit bei der Familienpflegezeit?

Der Arbeitnehmer muss während der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit mindestens 15 Stunden wöchentlich arbeiten (siehe § 2 FPfZG). Bei unregelmäßiger Arbeitszeit ermittelt sich der Durchschnitt über den Zeitraum von einem Jahr. Der Differenzbetrag zur eigentlichen Arbeitszeit wird als Minusstunden geführt (negatives Guthaben). Er kann in ein Wertguthaben zu Gunsten des Arbeitgebers umgerechnet werden. Das Guthaben ist im Anschluss an die Familienpflegezeit in der Nachpflegephase auszugleichen.
Eventuell vorhandene Wertguthaben (z.B. aus Überstunden) können aufgebraucht werden.
	38 Stunden
	- 18 Stunden

	
	20 Stunden


Möchte der Arbeitnehmer während der Familienpflegezeit weniger als 15 Stunden wöchentlich arbeiten, endet die Förderfähigkeit der Familienpflegezeit, ausgenommen Kurzarbeit (siehe § 5 und § 9 FPfZG). 
Das Einverständnis des Arbeitgebers vorausgesetzt, könnte der Arbeitnehmer in die unentgeltliche Freistellung nach Pflegezeitgesetz wechseln und nach seiner Rückkehr das Guthaben ausgleichen. Allerdings bedarf das einer eindeutigen Regelung mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zur Rückzahlung des Darlehens.
Welche Vergütung wird gezahlt?

Bei der Gewährung von Pflegezeit (ausgenommen die 10 Arbeitstage) wird der Arbeitnehmer unentgeltlich freigestellt.

Während der Familienpflegezeit erhält der Arbeitnehmer sein Arbeitsentgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung zuzüglich 50 % des Arbeitsentgeltes aus der reduzierten Arbeitszeit. Diese reduzierte Vergütung wird in der Nachpflegephase fortgeführt, bis die Minusstunden durch Mehrarbeit ausgeglichen sind. Für das durchschnittliche Arbeitsentgelt wird zur Ermittlung der Zeitraum der letzten 12 Monate zu Grunde gelegt (siehe § 3 FPfZG). Der Arbeitnehmer kann auf die Aufstockung der Vergütung auch verzichten und erhält dann nur die tatsächliche Arbeitsleistung vergütet.
Beispiel:

Der Arbeitnehmer ist mit 38 Wochenstunden zu 10,25 € / h beschäftigt. Er möchte während der Familienpflegezeit 20 Wochenstunden arbeiten. 50 % der reduzierten Arbeitszeit (18 Stunden) beträgt 9 Wochenstunden.

	38 h * 10,25 € / h = 389,50 €
	20 h * 10,25 € / h = 205,00 €

	
	 +     9 h * 10,25 € / h = 92,25 €

	
	Summe: 297,25 €


In der Nachpflegephase würde der Arbeitnehmer dann wieder 38 Stunden arbeiten aber weiterhin die Vergütung für 29 Stunden erhalten. Um die Minusstunden in der Nachpflegephase schneller auszugleichen, kann z.B. die Arbeitszeit in der Nachpflegephase auch auf 40 Stunden erhöht werden.


Kann ein Arbeitnehmer, der vor Beginn der Pflegezeit weniger als 15 Stunden wöchentlich gearbeitet hat, überhaupt Familienpflegezeit beantragen?
Wie oben ausgeführt, muss der Arbeitnehmer während der Familienpflegezeit mindestens 15 Wochenstunden arbeiten. Es müsste also erst die Arbeitszeit angehoben werden, um dann Familienpflegezeit zu bewilligen. Die Nachpflegephase könnte entsprechend verlängert werden. 
Von einer derartigen Konstellation ist wohl in der Praxis eher nicht auszugehen.

Was ist, wenn der Arbeitnehmer in der Nachpflegephase ausfällt?

Um eventuelle Risiken für alle Beteiligten zu minimieren, muss während der Familienpflegezeit eine Familienpflegezeitversicherung abgeschlossen werden (siehe § 4 FPfZG). Diese wird über den gesamten Zeitraum, also auch über die Nachpflegephase geschlossen. Sie soll eine mögliche Berufsunfähigkeit des Arbeitnehmers oder dessen Tod und somit das einhergehende Risiko des Nichtausgleichs der Minusstunden absichern. 
Die Versicherung kann vom Arbeitnehmer direkt geschlossen werden. In dem Fall ist dem Arbeitgeber ein unwiderrufliches Bezugsrecht einzuräumen. Eventuell gehen die Ansprüche auf das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben über. Es muss sich um ein zertifiziertes Versicherungsprodukt handeln (siehe § 11 FPfZG). 
Der Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmern ein Versicherungsangebot unterbreiten. 
Der Arbeitnehmer kann sich auch der Gruppenversicherung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben anschließen. Antragsteller ist dort der Arbeitgeber. Ein Muster für diese Vereinbarung und das Merkblatt dazu hat das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zur Verfügung gestellt.

Die Höhe des Versicherungsbeitrags richtet sich nach dem Aufstockungsbetrag zuzüglich Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und liegt bei ca. 2 %. Der Beitrag ist vom Arbeitnehmer zu entrichten. 
Bekommt ein Arbeitgeber Unterstützung für die Aufstockung der Lohnzahlung während der Familienpflegezeit?

Der Arbeitgeber kann bei Gewährung von Familienpflegezeit ein zinsloses Darlehen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragen (siehe § 3 FPfZG). Das Antragsmuster liegt ebenfalls vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben vor. Dazu muss er spätestens drei Monate nach Beginn der Familienpflegezeit einen Antrag stellen. 
Dem Antrag sind 

· Name und Anschrift des Arbeitnehmers

· die  Entgeltbescheinigungen mit Angabe der arbeitsvertraglichen Wochenstundenzahl der letzten zwölf Monate vor Beginn der Familienpflegezeit,

· die Vereinbarung über die Familienpflegezeit,

· die Versicherungsbescheinigung oder der Antrag auf Aufnahme des Arbeitnehmers in eine vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben abgeschlossene Gruppenversicherung und

· die Bescheinigungen über die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen
vorzulegen. Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben entscheidet per Verwaltungsakt über den Antrag. Der Arbeitgeber erhält dann in Form von monatlichen Raten den Aufstockungsbetrag incl. SV jeweils nachträglich erstattet. 
Dieses Darlehen ist nach Beendigung der Familienpflegezeit in monatlichen Raten durch den Arbeitgeber zurückzuzahlen (siehe § 6 FPfZG). Erkrankt der Arbeitnehmer während der Nachpflegephase, kann die Rückzahlung ausgesetzt werden. Fällt der Arbeitnehmer ganz aus, greift die Versicherung.
Können auch befristet angestellte Personen oder Auszubildende einen Antrag auf Pflegezeit stellen?
Alle Arbeitnehmer bzw. Beschäftigte haben grundsätzlich das Recht auf Beantragung von Pflege- bzw. Familienpflegezeit, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind.

Da es sich bei der Pflegezeit um eine unentgeltliche Freistellung handelt, hat die verbleibende Beschäftigungsdauer keinen Einfluss.

Bei der Familienpflegezeit ist allerdings zu bedenken, dass innerhalb der verbleibenden Beschäftigungsdauer auch noch die Minusstunden / das Wertguthaben ausgeglichen werden müssen. Die Familienpflegezeit kann also höchstens für die Hälfte der verbliebenen Zeit gewährt werden. 
Was passiert, wenn der Arbeitnehmer vor Ausgleich des Kontos das Arbeitsverhältnis kündigt?

Offene Ansprüche des bisherigen Arbeitgebers können mit ausstehenden Forderungen des Arbeitnehmers verrechnet werden (z.B. Urlaub). Lassen sich dadurch die Ansprüche nicht ausgleichen und greift die Familienpflegezeitversicherung nicht, bleibt die Forderung gegenüber dem Arbeitnehmer bestehen. Der Arbeitgeber kann dann einen Ausgleich in Geld verlangen (siehe § 9 FPfZG). 
Grundsätzlich können die Minusstunden / das Wertguthaben auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden (siehe § 7f SGB IV). Das setzt selbstverständlich dessen Einverständnis voraus. Der neue Arbeitgeber übernimmt dann die Rückzahlung des Darlehens an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und verrechnet seine Zahlungen mit der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers.
Kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis in der Zeit auflösen oder ändern?
Während der Familienpflegezeit und in der Nachpflegephase kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen. Sollte es im Ausnahmefall doch erforderlich werden, bedarf es der Zulässigkeitserklärung durch die Arbeitsschutzbehörde im jeweiligen Bundesland (siehe § 9 FPfZG). Im Freistaat Sachsen ist das zur Zeit das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Landesdirektion Dresden, Abteilung Arbeitsschutz. Können in der speziellen Situation bestehende Ansprüche des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer nicht aufgerechnet werden, erlischt der Ausgleichsanspruch des Arbeitgebers. 
Verhaltensbedingte Kündigungen sind dabei gesondert zu betrachten. 
Kann der Arbeitnehmer aus unterschiedlichsten Gründen in der Nachpflegephase nicht die vereinbarte Arbeitszeit leisten, verlängert sich die Nachpflegephase entsprechend (siehe § 9 FPfZG).
Kommt es innerhalb der Familienpflegezeit bzw. in der Nachpflegephase zu einer Übertragung des Unternehmens nach § 613a BGB, gehen auch das Beschäftigungsverhältnis und die Ansprüche aus der Familienpflegezeit auf den neuen Arbeitgeber mit über (§ 3 (5) FPfZG).
Kann der Arbeitgeber während der Pflegezeit zur Vertretung der freigestellten Person befristet Arbeitnehmer einstellen?

Nach beiden Gesetzen können befristete Arbeitsverträge geschlossen werden (siehe § 6 PflegeZG und (§ 9 (5) FPfZG). Es liegt ein sachlicher Grund für eine Befristung vor. Die Dauer des befristeten Arbeitsvertrags muss kalendermäßig bestimmt sein. Dabei ist es zulässig, dass die Dauer der Befristung um eine Zeit der Einarbeitung erweitert wird. Kommt die freigestellt Person früher aus der Pflegezeit zurück (z.B. Erlöschen der Ansprüche), kann der Arbeitgeber das befristete Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen kündigen. Das ist aber nur möglich, wenn dies nicht im befristeten Arbeitsvertrag ausgeschlossen wurde. Speziell diese befristeten Arbeitsverträge unterliegen nicht dem Kündigungsschutzgesetz.    
Kann die Pflegezeit früher als vereinbart enden?
Die Pflegezeit ist an eine Betreuung des Angehörigen in der Häuslichkeit gebunden. Zieht innerhalb der Pflegezeit der Angehörige in eine stationäre Pflegeeinrichtung, sind die Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr gegeben. Ähnlich verhält es sich im Fall des Versterbens des Angehörigen. Sollte nach Gewährung der Pflegezeit festgestellt werden, dass keine Pflegebedürftigkeit des Angehörigen vorliegt, erlischt der Anspruch ebenfalls. Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber über die veränderten Umstände unverzüglich zu informieren. 
Die Pflegezeit endet dann vier Wochen nach Eintritt der veränderten Gegebenheiten (siehe § 4 (2) PflegeZG).
Die Familienpflegezeit endet nach Ablauf von zwei Monaten nach dem Wegfall der Voraussetzungen, spätestens jedoch nach 24 Monaten (siehe § 5 FPfZG). 
Bestehen die Voraussetzungen fort und der Arbeitnehmer möchte von sich aus früher in das Arbeitsverhältnis zurückkehren, ist das nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich.
Wie werden Gesetzesverstöße geahndet?
Wer seinen Mitteilungspflichten auf der Grundlage des Gesetzes nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig  nachkommt, handelt ordnungswidrig. Pflichtverletzungen des Arbeitgebers können mit bis zu 5000 € geahndet werden, des Arbeitnehmers mit bis zu 1000 € (siehe § 14 FPfZG).
Wo können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer beraten lassen?
Der L.V.H.S. steht Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung. Sie können uns telefonisch unter 0371 - 3303320 oder per Email lvhs-sachsen@t-online.de erreichen.
Sicherlich sind Ihnen Ihre Steuerberater und Rechtsanwälte ebenfalls behilflich.
Weitergehende Informationen finden Sie im Internet unter www.familien-pflege-zeit.de 
Im Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit auf die Verwendung der weiblichen und männlichen Personenbezeichnung verzichtet. Die verwendete Bezeichnung drückt die männliche und weibliche Form aus.
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